
Zivilrechtliche Haftung des Studierenden  
im  

Praktischen Jahr 
 

Quelle: Klement A, Schroeder-Printzen J, Bretschneider K, Lichte T, Herrmann M 
Praktika im Medizinstudium: Rechtliche Grenzen des Delegierens 
Dtsch. Ärztebl. 2007;104 (40): A-2706 
 
 

„Der Studierende ist kein Arzt. Er hat demnach auch keine Befugnisse, die einem Arzt ähnlich sind, 
und ist daher vergleichbar mit nicht ärztlichem Hilfspersonal (2). Als „Nichtarzt“ ist er nicht 
berechtigt, die Heilkunde auszuüben, wobei die Heilkunde als jede berufs- oder gewerbsmäßig 
vorgenommene Tätigkeit zur Feststellung, Heilung oder Linderung von Krankheiten, Leiden oder 
Körperschäden beim Menschen definiert ist (3). Grundlage für die Beurteilung der Zulässigkeit 
ärztlicher Verrichtungen durch Studierende sind Anleitung, Aufsicht und Verantwortung des 
ausbildenden Arztes. Im Sinne der Anleitung muss der ausbildende Arzt dem Studierenden bei der 
Tätigkeit genau erklären, was dieser zu tun hat. Er hat gegebenenfalls dem Studierenden zu zeigen, 
welche konkreten Maßnahmen durchzuführen sind. Der ausbildende Arzt hat bei der Tätigkeit des 
Studierenden persönlich anwesend zu sein. Es besteht eine Aufsichtspflicht. Er muss die Handlungen 
des Studierenden selbst kontrollieren und jederzeit die Kontrolle über die Behandlungsmaßnahmen 
des Studierenden am Patienten haben. Darüber hinaus trägt der ausbildende Arzt die gesamte 
medizinische Verantwortung für die Handlungen und Entscheidungen des Studierenden. Daraus 
folgt, dass der Studierende an keiner Stelle eine ärztliche Tätigkeit selbstständig durchführen darf. Er 
darf keine eigenständigen Untersuchungen, operativen Eingriffe durchführen und auch keine 
Entscheidungen über die Behandlung von Patienten treffen. Auch eine Delegation eines Aufklärungs- 
oder Beratungsgesprächs ist unzulässig, denn gerade das Aufklärungsgespräch ist eine originäre 
Aufgabe eines Arztes, die nicht delegationsfähig ist (4). Aber nicht jede medizinische Handlung muss 
von einem Arzt durchgeführt werden. Aus der vertrags-und privatärztlichen Versorgung sind 
delegationsfähige Leistungen anerkannt (5, 6). Dabei gilt generell, dass der Arzt sich vor der 
Delegation medizinischer Leistungen immer von der ausreichenden Qualifikation des Studierenden 
überzeugt haben muss.  
 
Als grundsätzlich delegationsfähig gelten: 

 Subkutane und intramuskuläre Injektionen, sofern eine ausreichende Qualifikation des nicht 
ärztlichen Personals vorliegt und der Einzelfall keine ärztliche Durchführung erfordert 

 Intravenöse Injektionen und das Anlegen von Infusionen, wenn der Arzt sich gesondert 
Kenntnis über den entsprechenden Ausbildungsstand des Studierenden verschafft hat. 
Prinzipiell sollten diese Tätigkeiten aber vom Arzt durchgeführt werden. 

 Blutentnahmen (venös) 
 Anlegen und Wechsel von einfachen Verbänden 
 EKG, Lungenfunktion, Ton- und Sprachaudiometrie sowie vergleichbare Messverfahren; die 

Befundung muss durch einen Arzt erfolgen. 
 Dauerkatheterwechsel. 

 
Haftung bei Fehlern 
Der/Die Studierende haftet bei Fehlern aus unerlaubter Handlung selbst, weil grundsätzlich jeder 
Eingriff in die körperliche Integrität eine Körperverletzung darstellt. Eine ausdrückliche (zum Beispiel 
schriftliche) oder konkludente, etwa durch Hinhalten des Armes zur Blutentnahme, 
Patienteneinwilligung zu einer Behandlungsmaßnahme ist in der Regel nur dann gültig, wenn die 
Maßnahme dem allgemeinen Stand der medizinischen Erkenntnisse entsprechend erbracht wird und 



zuvor der Patient ausreichend aufgeklärt wurde. Der Abschluss einer Haftpflichtversicherung ist für 
den Studierenden zu empfehlen. ……..“ 
 
 
Für die Studierenden der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) gilt daher folgender Versicherungs-
schutz: 
 
Haftpflichtversicherung 
Es besteht keine gesetzliche Pflicht der Universitäten, eine betriebliche Haftpflichtversicherung für 
die Studierenden im Praktischen Jahr abzuschließen. An der UMG sind die PJ-Studierenden über die 
Haftpflichtversicherung der UMG versichert. Die Lehrkrankenhäuser der UMG sollen zukünftig 
vertraglich verpflichtet werden, eine betriebliche Haftpflicht für die PJ-Studierenden abzuschließen. 
 
Unfallversicherung 
Nach neuer Rechtslage ist der Unfallversicherungsträger des Lehrkrankenhauses für den 
Unfallversicherungsschutz der PJ-Studierenden zuständig. An der UMG ist dies die Landesunfallkasse  
Niedersachsen. 
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